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Was ist neu in der Erste-Hilfe-Ausbildung ab 2015?

Unterweisung:
Lebensrettende

Sofortmaßnahmen (LSM)
(8 LE / 4 DStd.)

Erste Hilfe-KursKurs
(EH)

(16 LE / 8 DStd.)

Erste Hilfe-TrainingTraining
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Erste Hilfe-TrainingTraining
(EH-T)

(8 LE / 4 DStd.)

Erste Hilfe-AusAusbildung
(9 LE)

Erste Hilfe-FortFortbildung
(9 LE)

Alle 2 Jahre

X
Abschaffung geplant,

Novelle Fahrerlaubnis-

verordnung läuft
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Welche Inhalte ändern sich in der Erste Hilfe-Ausbildung? (16 � 9 LE)

� Konzentration auf Vermittlung handlungsrelevanten Wissens, daher 
Streichung rein theoretischer Lerninhalte (Beispiel DLRG):

� Motivation zum Helfen
� „Definition Notfall“ und „ohne Sauerstoff kein Leben“
� Rettungskette (als eigenständiges Thema)
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� Rettungskette (als eigenständiges Thema)
� Atemfunktion und Kreislauffunktion (Anatomie & Physiologie)
� Elektrische Defibrillation (Hintergrundinformationen)
� Schock (Hintergrundinformationen)
� Dreiecktuchverband

� Unterrichtsform soll motivierender und interaktiver erfolgen, z.B. mehr 
Arbeit an Fallbeispielen



� Standard ab 01.04.2015 nur noch EH-Ausbildungen mit 9 LE danach 
alle 2 Jahre EH-Fortbildung mit 9 LE

DOSBDOSB--InformationenInformationen
http://dosb-newsletter.yum.de/newsletter/newsletter.php?id=5669&html=1

Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH) 
und Gesetzliche Unfall-versicherung (DGUV) haben 
gemeinsam zum 01.01.2015 bzw. 01.04.2015 die 
Änderungen der Erste Hilfe-Ausbildung 
beschlossen und eingeleitet.

alle 2 Jahre EH-Fortbildung mit 9 LE

� Nach den „Gemeinsamen Grundsätzen zur Aus- und Fortbildung in 
Erster Hilfe“ der BAGEH durchgeführte EH-Ausbildungen werden für 
DOSB-, damit auch VDST-Lizenzen, anerkannt

� Inhalte und Umfang der betrieblichen Ersthelferausbildung sind 
identisch und werden unsererseits anerkannt 

BAGEH-Grundsätze: http://www.bageh.de/app/download/5799572466/GGHO-EH-2015.pdf
DGUV-Grundsätze: http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/304-001.pdf
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� Zum Zeitpunkt der Lizenzierung als Übungsleiterin/Übungsleiter–C, 
Trainerin/Trainer–C und Jugendleiterin/Jugendleiter–Lizenz darf die 
EH-Ausbildung nicht länger zurückliegen als 2 Jahre

� Es gibt keine Pläne VDST EH-Ausbildungen verbandsintern zu 
entwickeln und anzubieten

DOSBDOSB--InformationenInformationen
http://dosb-newsletter.yum.de/newsletter/newsletter.php?id=5669&html=1

� Fortführung der guten und bewährten Kooperation mit den BAGEH-
Mitgliedern und evtl. freier, zertifizierter Anbieter (im Sinne DGUV)

� SK „Medizin-Praxis“ und „Tauchsicherheit und Rettung“, AED User 
und AED Instructor (VDST) sind verbandsinterne Weiterbildungs-
angebote und dienen nicht der formalen EH-Ausbildung im Lizenz-
wesen DOSB/VDST
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Was empfiehlt der FB Medizin?

� neue EH-Ausbildung (9 LE) ist unproblematisch

� EH-Kurs (16 LE), EH-Training (8 LE) und Ausbildung betrieblicher 
Ersthelfer sollten in der Übergangsphase weiterhin vom VDST 

DOSBDOSB--InformationenInformationen
http://dosb-newsletter.yum.de/newsletter/newsletter.php?id=5669&html=1

Ersthelfer sollten in der Übergangsphase weiterhin vom VDST 
anerkannt werden

� Anpassung der VDST-Ordnungen gemäß der DOSB Richtlinien durch 
den FB Ausbildung, Abweichungen sind jeweils zu klären und 
sinnvoll zu lösen, in der Übergangsphase von vermutlich 2 Jahren 
müssen auch individuelle Lösungen möglich sein
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